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Sehr geehrter Herr Präsident!  

Ich beantworte die an mich gerichtete schriftliche parlamentarische Anfrage Nr. 4373 /J 

der Abgeordneten Rosa Ecker, MBA und weiterer Abgeordneter betreffend die Nachsicht 

bei Mutter-Kind-Pass Untersuchungen hinsichtlich des Bezuges von 

Kinderbetreuungsgeld wie folgt: 

Zu den Fragen 1, 6 bis 8: 

 In wie vielen Fällen (Auflistung nach Bundesländer) wurde von der Kürzung des 
Kinderbetreuungsgeldes abgesehen, weil die Durchführung der Mutter-Kind-Pass-
Untersuchungen für die Eltern aufgrund der aktuellen Situation mit dem Corona-
Virus nicht möglich bzw. zumutbar war? 

 Wurden Bezugsberechtigte über die Möglichkeit der Nachholung der 
Untersuchungen informiert? 

 Wenn ja, in welcher Form wurden die Bezugsberechtigten informiert? 

 Wenn nein, warum wird von einer Information abgesehen? 

Grundsätzlich darf ich darauf hinweisen, dass die Vollziehung des Kinderbetreuungsgeldes 

durch die Träger der gesetzlichen Krankenversicherung nicht im eigenen Wirkungsbereich 

und damit auch nicht im Rahmen der Selbstverwaltung der Krankenversicherungsträger 

erfolgt. Die Vollziehung erfolgt vielmehr im Rahmen des diesen übertragenen 

Wirkungsbereichs. Zuständig für Fragen betreffend das Kinderbetreuungsgeld ist die Frau 

Familienministerin, an die ich die anfragenden Abgeordneten daher auch verweisen darf. 
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Zu den Fragen 2 bis 5: 

 In wie vielen Fällen wurde die Frist für die Durchführung der jeweiligen Untersuchung 
überschritten, aber trotzdem die Untersuchung durchgeführt?  

 In wie vielen Fällen wurde die Frist für die Durchführung der jeweiligen Untersuchung 
überschritten und die Untersuchung nicht durchgeführt?  

 Gibt es einen statistischen Überblick, ob eine höhere Anzahl Untersuchungen nach 
der Mutter-Kind-Pass-VO gegenüber den Vorjahren nicht stattgefunden haben?  

 Wenn ja, bitte um Bekanntgabe der dazu erhobenen Daten! 

Dazu stehen mir keine Daten zur Verfügung. 

 

Mit freundlichen Grüßen 

 

Rudolf Anschober 
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